
Objektiv sind diese MfS-fremden Personen beim Einsatz am bzw. 
im Dienstobjekt zur Erfüllung ihrer Aufgaben - entsprechend 
der konkreten Arbeitsaufgabe differenziert - in der Lage, In- 
formationen m i-t t elo~-Cigeno^!<a-fKji>eg---tfb-&r Maßnahmen der inneren 
und äußeren Sicherheit,''baulichen und sicherungstechnischen 
Anlagen, Angehörigen der Abteilung sowie über die bauliche,luUU-/f
Beschaffenheit~vzTT erarbeiten.
Weiterhin ist nicht auszuschließen, daß sie Versuche einer 
Kontaktaufnahme mit Verhafteten bzw. Strafgefangenen unter
nehmen bzw. andere Handlungen realisieren, die zu Beeinträch
tigungen der Sicherheit der Untersuchungshaftanstalt führen könT 
n e n * - zwa—B-e xs paelrMani-pullre^uR^^ê -̂ i-etrertingst eebni-&Gh.en 
Anlagen--..

Gemäß der Ordnung Nr. 13/841^- Ordnung Sicherheit Dienstob- 
iekte i—• Ziffer 2.7. sind MfS-fremde Personen vor dem Einsatz

Mund dem Aufenthalt an bzw. in Dienstobjektenrhinsichtlich Zu
verlässigkeit, Sicherheit und Eignung zu überprüfen.
Die Sicherheitsüberprüfungen haben auf der Grundlage der Fest
legungen in der Richtlinie Nr. 1/82 zu erfolgen.

Entsprechend dem Befehl 19/83 des Genossen Minister ist die 
abwehrmäßig zuständige Hauptabteilung 11/21 für die Über
prüfung, Bestätigung und politisch-operative Abwehrarbeit 
der am bzw. im Objekt der Untersuchungshaftanstalt zum Ein
satz kommenden MfS-fremden Personen verantwortlich.

Während der Anwesenheit der durch die Hauptabteilung 11/21 
bestätigten Personen am bzw. im Objekt der Untersuchungs
haftanstalt ist zu sichern, daß die Geheimhaltung konse
quent gewährleistet, keine Kontaktaufnahmen zu Verhafteten 
bzw. Strafgefangenen zustande kommen und Einblicke in die 
Regimeverhältnisse der Untersuchungshaftanstalt auf das un
umgängliche Maß reduziert werden.

Hierzu we-reten die^ersonen gemäß Ziffer 5 der Ordnung Nr.
14/84 ^ Rahmenbetreteordnung -Cjdes Genossen Ministjäöüber 
Geheimhaltungspflichten und Verhaltensanf orderungen^belehrlß^/

a tCi.ugleich ihnen eine objektgebundene Legitimation aus^
•gehfirrcM g-t.


